
 

Spitaldepartement IV 

Klinisch / theoretische Fächer 

 

 

Todesfallmeldung / Sektionsauftrag  Telefon 071 494 2102  Fax 071 494 28 94   Pathologie 

An die Institute für Pathologie und Rechtsmedizin Telefon 071 494 2152 Fax 071 494 28 75   Rechtsmedizin 

Auftraggebende Klinik:  Information der Angehörigen:   

Fachbereich:  ja ___     nein___    Nicht möglich___    

Station:  Sektion:     ja___         abgelehnt___ 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: Gestorben am:   Uhr     

St.Gallen, den  

Der Dienstarzt Unterschrift   Tel./Sucher 

Der Stationsarzt Unterschrift   Tel./Sucher 

__________________________________________________________________________________ 

Kopie des Autopsieberichtes an: 

 

Klinische Diagnose (z.B. Ausdruck aus elektronischer KG beilegen) 

 

 

Anamnese: (z.B. Ausdruck aus elektronischer KG beilegen) 

(klinische Befunde, Laboruntersuchungen, Verlauf, Behandlung) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bitte auch Wegleitung auf der Rückseite beachten 

und  in jedem Fall exakt ausfüllen! 

Information der Angehörigen: (ankreuzen) 

Ja  Nein  nicht möglich  

Klinische Sektion:  Ja  abgelehnt  

Patientenkleber 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegleitung 
 
 
A   Entscheidung bezüglich Todesart 
  
I Toteinweisung   
II Nicht-natürlicher Tod        

- Unfall   
- Suizid   
- Delikt (strafbare Handlung)   
- Vergiftung   
- Möglichkeit einer med. Fehlleistung  
- Mors in tabula   
- Spätfolge infolge eines dieser Ereignisse  

III Unklarer Todesfall (plötzlich und unerwartet)    
 
IV Tod aus natürlicher, innerer Ursache  
 (keine nicht-natürliche Teilursache) 

 

B Folgerung bezüglich Sektion 
 
1. Falls der Todesfall unter Kategorie I, II oder III fällt, dann Klärung durch klin. Auftraggeber mit 

den Angehörigen, ob eine klinische Obduktion in der Pathologie erfolgen soll, falls gemäss Ent-
scheid durch das Untersuchungsamt keine rechtsmedizinische Obduktion notwendig ist. 

 
2. Falls der Todesfall unter Kategorie IV fällt, dann, in Absprache mit der ärztlichen Leitung, den 

Angehörigen die Obduktion zur definitiven Klärung von Grundkrankheit und Todesursache. 
empfehlen. 

 
3. Immer Box auf Seite 1 betreffend Information der Angehörigen ausfüllen. 

 

C Ausfüllen des Sektionsauftrages (siehe Vorderseite) 
  
 In jedem Fall, auch bei verweigerter Sektion. 

Aussergewöhnliche und unklare  
Todesfälle müssen dem Institut für 
Rechtsmedizin gemeldet werden. 
  
Der Dienstarzt Rechtsmedizin ist  
erreichbar unter 
>  Bürozeit: 2152 (Sekretariat IRM)  
>  ausserhalb Bürozeit: 111 (Zentrale) 


